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Das Frauenslimmrecht in Griechenland

Das Parlament hat den Frauen endgültig das Stimmrecht verliehen,
es gilt indessen nur für Gemeindewa,hlen. Bis jetzt stand den griechischen
Frauen das Stimmrecht ebenfalls zu, doch erst vom 35. Altersjahr an.

Der Sitzung des Parlaments, an der dieser Beschluss gefasst wurde,
wohnten zahlreiche Teilnehmerinnen des Internationalen Frauenkongres-
ses, der zurzeit in Athen tagte, bei. Dessen Präsidentin, die Schweizerin
Jeanne Ed er, bezeichnete vorher an einer Pressekonferenz die Län-
der als rückständig, in denen die Frau kein Stimmrecht besitzt. 6. 4. 51.

Veranstaltungen der Frauenstimmrechtsvereine
Locarno: 30. April 1951. Fahrt nach Magadino, Brissago-Inseln, Porto

Ronco-Locarno.

Luzern : 10. April 1951. Die Gefahr unserer Zeit und unsere Aufgabe.
Voten Frau Bünzli-Soherer, Frl. Elmiger und Frl. von Segesser.

Thun: 26. April 1951. Das Frauenstimmrecht vor den eidg. Räten: Frau
Paravicini, Basel. Die Freiheit des Individuums: Frau Dr. iur. M.
M. Wirz.

Winterfhur: 15. März 1951. Das eheliche Kindesverhältnis. Ref. Frau
Dr. Rigling, Zürich.
April 1951. Das aussereheliche Kindesverhältnis, Ref. Frau Dr. iur.
B. Kilohenmann, Winterthur.

Oubabende in der „Münz"
Unsere Zusammenkünfte beginnen jeweils um 17 Uhr im „Züristübli".
Die Kurzreferate aber erst um 18.15 Uhr, wenn nichts anderes vermerkt.

Freitag, den 18. Mai fällt unsere Zusammenkunft aus wegen der Ge-
neralversammlung des Schweiz. Bundes für Frauenstimmrecht in
Winterthur (siehe Einladung).

Freitag, den 25. Mai abends 18.15 Uhr Thema: Der Lehrplan der
neuen Oberstufe (Werkschule), Frau Kaufmann.

Freitag, den 1. Juni fällt der Clubabend aus wegen der darauf'folgen-
den 600-Jahrfeier des Beitrittes Zürichs zur Eidgenossenschaft.
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